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1.0 Einleitung  

rechtliche Grundlage  Das Baugesetzbuch sieht vor, dass für die Belange des Umweltschutzes im 

Rahmen der Aufstellung oder Änderung eines Bauleitplanes nach § 1 Abs. 

6. Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der 

die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus wirkungen ermittelt und in 

einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Inhalte des 

Umweltberichtes richten sich nach der Anlage 1 zum BauGB (zu § 2 Abs. 4 

und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB). 

Aufgabe Der Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt mit den Gemeinden Bargen, 

Epfenbach, Helmstadt, Neckarbischofsheim, Neidenstein und Reicharts-

hausen beabsichtigt die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes vorzu-

nehmen. Diese wird  im Rahmen vorliegender begleitender Ausarbeitung 

aus landschaftsplanerischer Sicht untersucht und bezüglich ihrer Umwelt-

auswirkungen beurteilt.  

 

2.0 Allgemeine Erläuterungen zu den Untersuchungen  

neu geplante 

Baugebiete 

Der Umweltber icht zur 2. Änderung  des Flächennutzungsplanes des GVV 

Waibstadt befasst sich mit  insgesamt 16 Siedlungserweiterungsflächen:  

¶ Waibstadt - Wohngebiet ɊKlotzrainɈ (W 1) 

¶ Waibstadt - Wohngebiet ɊVorderer KühnbergɈ (W 2) 

¶ Waibstadt - Gewerbegebiet ɊButschnickelɈ (W 4) 

¶ Helmstadt -Bargen - OT Helmstadt - Gewerbegebiet ɊIn den vier MorgenɈ 

(H 4) 

¶ Helmstadt -Bargen - OT Bargen - Wohngebiet ɊObere KehrwiesenɈ (H 6) 

¶ Helmstadt -Bargen - OT Bargen - Sondergebiet ɊLandwirtschaft und 

WohnenɈ (H 7) 

¶ Helmstadt -Bargen - OT Bargen ɀ Wohngebiet ɊGäulbachɈ (H 8) 

¶ Neckarbischofsheim - Wohngebiet ɊIn den sieben MorgenɈ (NB 1) 

¶ Neckarbischofsheim - Wohngebiet ɊUnter dem LinsenkuchenɈ (NB 4) 

¶ Neckarbischofsheim - Wohngebiet Arro ndierung ɊAn der RosenstraßeɈ 

(NB 3) 

¶ Neckarbischofsheim - Wohngebiet ɊHinter dem TurmɈ (Planung soll 

aufgegeben werden) 

¶ Neidenstein - Gewerbegebiet ɊDrei MärkerɈ (N2) 

¶ Reichartshausen - Wohngebiet ɊBettelmannsklingeɈ (R1) 

¶ Reichartshausen - Gewerbegebiet ɊSauenbergɈ (R 2) 

¶ Reichartshausen - Sondergebiet ɊCaravan/WannegärtenɈ (Wohnmobil -

Abstellfläche) (R 3) 

Bestandsaufnahme und 

-bewertung   

Für die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

wurden Daten der Mapserver des Landes Baden-Württemberg ausgewer-

tet sowie örtliche Erhebungen durchgeführt . Die Ergebnisse der Bestands-

aufnahme und -bewertung  werden schutzgutbezogen in sog. Steckbriefen 

dargestellt.  

Artenschutz 

(§ 44 BNatSchG) 

Im Rahmen der Ortsbesichtigungen wurden die Strukturen auf Ihre Eig-

nung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte streng geschützter Arte n hin ge-

sichtet. Auf ein potentielles Vorkommen wird bei den jeweiligen Gebiets-

steckbriefen hingewiesen.  Hinsichtlich eventuel l zu erwartender arten-
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schutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG wird eine Einschätzung abgegeben. Die konkreten art-

schutzrechtlichen Belange müssen im Rahmen der verbindlichen Bauleit-

planung abgeklärt werden . 

Umweltauswirkungen  Erhebliche Umweltauswirkungen der Vorhaben entstehen v. a. durch  

¶ Zerstörung und Versiegelung von Böden 

¶ Zerstörung von Lebensräumen und Störung von Tieren  

¶ Störung von Lebensraumbeziehungen  

¶ Störung des Landschafts- bzw. Ortsbildes  

¶ Störung des Landschaftserlebnisses bzw. Wohnumfeldes 

¶ Lärm- und Schadstoffemissionen  

¶ u. U. Beeinträchtigung von Fließgewässern 

¶ u. U. Gefährdung von Grundwasser bei hoch anstehendem GW -Stand 

 

Monitoring  Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen werden nicht vorge-

schlagen, da die geplante FNP-Änderung keine unmittelbaren Umweltaus-

wirkungen hat.  

Nullvariant e Bei Nichtdurchführung der Pla nung sind keine wesentlichen Veränderun-

gen gegenüber dem derzeitigen Zustand zu erwarten.  

 

3.0 Gebietsbeschreibung / ɊSteckbriefɈ 

ɊSteckbriefɈ zum Bau-

gebiet 

Die nachfolgende tabellarische  Beschreibung (ɊSteckbriefɈ) stellt schutz-

gutbezogen die wichtigsten Ind ikatoren sowie die Bewertung  bzw. Einord-

nung für die Umwelt und die zu erwartenden Umweltauswirkungen de s 

Planungsgebietes dar. Hier fließen landschaftsplanerische Aussagen mit 

den Anforderungen der Umweltprüfung in einer Übersicht zusammen.  

 

Bewertung der Umweltauswirkungen:  

 

  Hohe Beeinträchtigung  

 

  Mittlere Beeinträch tigung 

 

  Beeinträchtigung vorhanden  

 

  Keine Beeinträchtigung vorhanden  
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3.1 Waibstadt - Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ (W 1) 

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ 

Fläche: 

W 1 

 

Ziele und Inhalt der Planung  

Wohngebietsfläche, ca. 1,13 ha 

Regionalplanerische Aussagen ; Restriktionen  

Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege  

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste In dikatoren  

Boden:  mittel bis  

hoch 

- Geologische Einheit: Oberer Muschelkalk  

- Bodenart: Lehm 

- Mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt . 

- Hohe Bedeutung als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen und 

für die natürliche Bodenfruchtbarkeit . 

Insgesamt kommt dem Boden im Planungsgebiet eine mittlere b is 

hohe Bedeutung für den Bodenschutz zu.  

Wasser:  
Grundwasser  

 

 

 

WSG III B 

angren-

zend 

Wasserschutzgebiete: 

- Das Planungsgebiet liegt in keinem ausgewiesenen Wasserschutz-

gebiet.  

- Nördlich grenzt an das Planungsgebiet die Wasserschutzgebiets-

zone III B ɊZV Unt. Schwarzbach, Waibstadt Br., Waibst., Epfen-

bach, Helmstadt, Neckarbischofsh.Ɉ an. 

  Einstufung nach LGRB und LUBW 

- Hydrogeologische Einheit: Oberer Muschelkalk  

- Grundwasserleiter  

- Grundwasserergiebigkeit: Festgestein (hoch) 

  - Trotz des wasserdurchlässigen Untergrundes besitzt das Planungs-

gebiet aufgrund der geringeren Wasserdurchlässigkeit der Deck-

schichten keine wesentliche Bedeutung für die Grundwasserneu-

bildung.  

- Der Boden besitzt eine hohe Eignung als Filter- und Puffer für 

Schadstoffe. 

Oberflächen-
wasser 

-- - Im Planungsgebiet und dessen unmittelbare r Umgebung gibt es 

keine Oberflächengewässer. 

Klima:  mittel  - Die Freiflächen fungieren bei siedlungsklimatisch  relevanten  Wet-

terlagen teilweise als Kaltluftsammel - und -abflussbereich , teilwei-

se als Kaltluftentstehungsbereich . 

- Die im Planungsgebiet produzierte Kaltluft fließt Richtung Norden 

ab und dem Schwarzbachtal zu. 

- Die Fläche ist nicht relevant für das Siedlungsklima von Waibstadt.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ 

Fläche: 

W 1 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Pflanzen und 
Tiere:  

Gering bis 
mittel  

Bestand 

- Der Großteil des Planungsgebietes wird als Acker genutzt. 

- Der Acker ist mit  zwei älteren Obstbäumen auf grasreicher Ru-

deralflur bestanden.  

  Umgebung 
- Nördlich des Planungsgebietes liegt ein Gewerbegebiet.  

- Im Osten grenzt das Planungsgebiet an den Siedlungsbereich von 

Waibstadt. 

- Südlich und westlich grenzen ackerbaulich genutzte Flächen an. 

  

Naturpark  

 

 geschütz-

te Biotope  

 

Schutzgebiete, Biotope: 

- Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb des Naturparks 

ɊNeckartal-OdenwaldɈ. 

- Biotop (Nr.: 166192260433) ɊLand-Schilfröhricht nordwestlich 

Waibstadt - KlotzrainɈ liegt ca. 70 m nordwestlich des Planungsge-

bietes. 

- Biotop (Nr.: 166192260432) ɊFeldgehölze westlich Waibstadt - 

BitzwiesenɈ liegt ca. 130 m nordwestli ch des Planungsgebietes. 

- Biotop (Nr.: 166192260500) ɊLand-Schilfröhricht nordöstlich 

Waibstadt - Unterer LohhausɈ liegt ca. 70 m nordöstlich des Pla-

nungsgebietes. 

- Biotop (Nr.: 167192260010) ɊFeldhecken westl. Waibstadt-

Taubenbaum/EulsbachɈ befindet sich ca. 75 m südöstlich bzw. 

südwestlich des Planungsgebietes.  

  Artenschutz 

- Die Ackerflächen stellen ein potenzielles  Habitat für Feldvögel 

(bspw. Feldlerche) dar. 

- Die Obstbäume stellen potenzielle Lebensräu me für Brutvögel und 

Fledermäuse dar. 

Artenschutzrechtliche Einschätzung: 

Es sind keine schwer oder gar nicht zu überwindenden Verbotstatbe-

stände zu erwarten.  

Landschafts-
bild:  

gering bis 

mittel  

- Das Planungsgebiet befindet sich am östlichen Siedlungsrand der 

Gemeinde Waibstadt.  

- Das Landschaftsbild ist durch Ackerland und vereinzelte Gehölze 

geprägt.  

- Das Gelände fällt von Südwesten nach Nordosten hin  ab. 

- Die Freiflächen sind von der Landstraße und den umliegenden 

landwirtschaftlich genutzten Hochflächen aus einsehbar.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ 

Fläche: 

W 1 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste  Indikatoren  

Landschafts-
bild:  

 Die angrenzende Bebauung sowie die Landstraße und das Gewerbe-

gebiet stellen eine Vorbelastung dar.  

Mensch:    

Erholung / 
Wohnumfeld  

gering bis 

mittel  

- Für die Anwohner des östlichen Wohngebietes besteht derzeit 

direkte , unverbaute  Blickbeziehung in die offene Landschaft.  

- Es verlaufen keine ausgewiesenen Wanderwege durch oder ent-

lang des Planungsgebietes. 

- Der östlich im Planungsgebiet verlaufende Weg ermöglicht den 

Zugang in die offene Landschaft und wird von Anwohnern zur 

Naherholung (Spazieren) genutzt. 

- Der Standort ist durch das im Norden gelegene Gewerbegebiet 

sowie durch die Neidensteiner Straße (L 549) bereits vorbelastet.  

Kultur - und 
Sachgüter:  

-- - Im Planungsgebiet und dessen Umgebung sind keine Kulturgüter 

bekannt.  

Wechselwir-
kungen zw. 
Schutzgütern:  

-- - Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen 

den Schutzgütern zu erwarten.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ 

Fläche: 

W 1 

 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirk ungen:  

Boden  

 

Verlust mittel - bis hochwertiger Böden.  

Grund-

wasser  

Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser bei Abtrag der Deckschichten. 

Oberfl. -

wasser  

 

Klima/  

Luft  

 

Pflanzen/ 

Tiere  

Verlust von überwiegend geringwertigen Biotoptypen.  

Verlust potenzieller Lebensräume und Habitate für Feldvögel, Boden- und Freibrüter . 

Landsch.  

bild  

Aufgrund der Hanglage und der bewegten Topographie in der näheren und weiteren 

Umgebung ist das geplante Wohngebiet weithin sichtbar.  Das Landschaftsbild wird so-

mit im Nah- und Fernwirkungsbereich beeinträchtigt, jedoch bestehen bereits Vorbelas-

tungen. 

Erholg./  

Woh-

numfeld  

Durch die Bebauung der Freiflächen verringert sich die Wohnumfeldqualität der unmit-

telbaren Nachbarschaft in gewissem Maße. Zudem ist durch das geplante Wohngebiet 

der Zugang zur freien Landschaft nicht mehr direkt gegeben.   

Kultur -/ 

Sachgüt.  

 

 

 

 

  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des Eingriffs  

ü Minimierung des Eingriffs ins Landschaftsbild durch Ein - und Durchgrünungsmaßnahmen.   

ü Möglichst Erhalt der beiden alten Obstbäume .  

Ein hoher Ausgleichsbedarf ist v. a. durch den Eingriff in den Boden zu erwarten.  

Alternative Planungsmöglichkeiten  

-- 

Landschaftsplanerische Einschätzung  

Durch die Umsetzung der Planung werden mittel - und hochwertige Böden versiegelt bzw. stark ver-

dichtet und der Boden verliert im Bereich des neu geplanten Wohngebietes seine Bodenfunktionen 

weitgehend. Durch das Vorhaben wird v. a. Ackerland in Anspruch gen ommen und es gehen poten-

zielle Lebensräume für Brut vögel verloren. Aus landschaftsplanerischer Sicht ist dieser Standort für 

das geplante Vorhaben unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen bedingt geeignet.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ 

Fläche: 

W 1 

 

Abbildung 1 

Bestandsskizze Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ (W 1) 
 

Maßstab 1 : 2.000 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊKlotzrain Ɉ 

Fläche: 

W 1 

 

Foto 1 

Das Planungsgebiet fällt von Südwesten nach Nordosten hin ab  

 

Foto 2 

Im Planungsgebiet befinden sich zwei ältere Obstbäume 
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3.2 Waibstadt - Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ (W 2) 

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ 

Fläche: 

W 2 

 

Ziele und Inhalt der Planung  

Wohngebietsfläche, ca. 1,62 ha 

Regionalplanerische Aussagen; Restriktionen  

Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, Vorranggebiet für 
Landwirtschaft  

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Boden:  mittel bis 
hoch 

- Geologische Einheit: Oberer Muschelkalk, Unterkeuper , stellenwei-

se Lösssediment, im Süden Hochwassersediment. 

- Bodenart: Lehm, sandiger Lehm. 

- Mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt.  

- Hohe Bedeutung für die natürliche Bodenfruchtbarkeit  und als 

Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen.  

Insgesamt kommt dem  Boden im Planungsgebiet eine mittlere bis 

hohe Bedeutung für den Bodenschutz zu.  

Wasser:  
Grundwasser  

 
WSG III u. 

III A  

Wasserschutzgebiete: 
- Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Wasserschutzge-

bietes ɊZV Unt. Schwarzbach, Waibstadt Br., Waibst., Epfenbach, 

Helmstadt, Neckarbischofsh.Ɉ, Zone III u. III A.   

  Einstufung nach LGRB und LUBW 
- Hydrogeologische Einheit: Oberer Bun tsandstein, Jungquartäre 

Flusskiese und Sande, Oberer Muschelkalk 

- Grundwasserleiter , Grundwassergeringleiter  

- Grundwasserergiebigkeit: Festgestein (mäßig), Lockergestein (mä-

ßig) 

  - Der Boden besitzt eine geringe Wasserdurchlässigkeit sowie eine 

hohe Eignung als Filter- und Puffer für Schadstoffe.  

Oberflächen-
wasser 

-- - Im Osten, 50 m vom Planungsgebiet entfernt , verläuft der Kreg-

graben von Norden nach Süden und mündet nach ca.  230 m in 

den Schwarzbach. 

Klima:  gering  - Das Planungsgebiet befindet sich am südexponierten Hang des 

Kühnbergs und trägt zur Produktion von Kalt - und Frischluft bei.  

- Bei siedlungsklimatisch relevanten Wetterlagen fließt die in höhe-

ren Lagen und im Planungsgebiet produzierte Kalt - und Frischluft 

entsprechend der Hangneigung in Richtung des Kaltluftsammel - 

und Abflussbereiches Schwarzbachtal ab.  

Das Siedlungsklima von Waibstadt ist kaum empfindlich gegenüber der 

Umsetzung der Planung. 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ 

Fläche: 

W 2 

 

Bestand, Kur zbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Pflanzen und 
Tiere:  

hoch Bestand 
- Acker, ruderalisiertes Grünland und Gehölzstrukturen.  

- FFH-Lebensraumtyp 65.10 ɊMagere FlachlandmähwieseɈ (Auskunft 

UNB). 

- Trockengraben parallel zur südli chen Planungsgebietsgrenze. 

- Ruderalisiertes Grünland mit Gebüschen mittlerer Standorte und 

großen Feldgehölzen, im zentralen Bereich des Planungsgebietes. 

- Brombeergestrüpp, im südöstlichen und nordwestlichen Bereich 

der Gehölzstrukturen.  

- Nördlicher Teil d es Planungsgebietes wird als Ackerfläche genutzt.  

  Umgebung 
- Nördlich und westlich des Planungsgebietes liegen Ackerflächen.  

- Im Osten befindet sich der Ortsrand von Waibstadt (Wohngebiet) . 

- Im Süden grenzen eine Straße und eine Bahnlinie  an, dahinter 

befindet  sich ein Gewerbegebiet. 

   
NP 

 
geschütz-
tes Biotop  

 

Schutzgebiete, Biotope: 
- Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb des Naturparks 

ɊNeckartal-OdenwaldɈ. 

- Biotop (Nr.: 166192260427) ɊLand-Schilfröhricht nordwestlich 

Waibstadt - KlotzrainɈ, befindet sich ca. 120 m nordwestlich des 

Planungsgebietes. 

- Der Gehölzbestand weist teilweise Merkmale eines besonders ge-

schützten Feldgehölzes / -hecke auf. 

Pflanzen und 
Tiere:  

 Artenschutz 
Zur Abklärung der artenschutzrechtlichen Belange wurde im Rahmen 

der parall el laufenden verbindlichen Bauleitplanung bereits im Som-

mer 2015 an mehreren Terminen spezielle artenschutzrechtliche Un-

tersuchungen durchgeführt.  

- Relevant sind Zaun- und Mauereidechsen.  

- Als Arten der Roten Liste (inkl. Vorwarnliste) sind unter den Brut-

vögeln des Untersuchungsgebietes Goldammer und Dorngrasmü-

cke hervorzuheben. 

- Insgesamt wurden im Planungsgebiet vier Fledermausarten nach-

gewiesen: Zwergfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Großer 

Abendsegler und Graues Langohr. 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibs tadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ 

Fläche: 

W 2 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Landschafts-
bild:  

mittel  - Im Norden und Westen ist das Planungsgebiet von Acker, Grün-

land und Feldgehölzen umgeben.  

- Das Planungsgebiet selbst zeichnet sich durch eine südexponierte 

Hanglage mit bewegtem Relief aus und ist von Norden, Westen 

und Süden her gut einsehbar.  

- Das Planungsgebiet besitzt aufgrund der unterschiedlichen Bioto-

pe / Vegetationsstrukturen ein abwechs lungsreiches Erschei-

nungsbild.  

- Das Gewerbegebiet südlich sowie die Stromtrasse nördlich des 

Planungsgebietes stellen allerdings eine Vorbelastung für das 

Landschaftsbild dar.  

- Insgesamt gesehen kommt dem Planungsgebiet eine allgemeine 

Bedeutung für das Schutzgut Landschaftsbild zu. 

Mensch:    

Erholung / 
Wohnumfeld  

mittel  - Die Bahnstraße entlang der südlichen Planungsgebietsgrenze ist  

als Radweg und als Hauptwanderweg (Odenwaldklub, HW 42: Nuß-

loch - Zuzenhausen - Haßmersheim) ausgewiesen. 

- Außerhalb des Planungsgebietes verläuft parallel zur westlichen 

Planungsgebietsgrenze ein Grasweg, der für die Bewohner des öst-

lich angrenzenden Wohngebietes einen Zugang zur offenen Land-

schaft darstellt.  

- Das Planungsgebiet selbst hat keine wesentliche Bedeutung für die 

Feierabend- und Naherholung.  

Kultur - und 
Sachgüter:  

-- Im Planungsgebiet und dessen Umgebung sind keine Kulturgüter be-

kannt.  

Wechselwir-
kungen zw. 
Schutzgütern:  

-- Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ 

Fläche: 

W 2 

 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen:  

Boden  

 

Verlust hochwertiger Böden.  

Grund-

wasser  

Das Planungsgebiet liegt in der Wasserschutzgebietszone III und IIIA .  

Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser bei Eingriff in grundwasserführende 

Schichten.  

Verringerung Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung.  

Oberfl. -

wasser  

Durch die Versiegelung ist mit einem erhöhten Oberflächenabfluss zu rechnen.  

 

Klima/  

Luft  

Durch das Vorhaben geht ein Kaltluftentstehungs - und -abflussbereich verloren und die 

bebaute Fläche bildet ihrerseits eine Wärmeinsel. Die Durchlüftungssituation des direkt 

angrenzenden Wohngebietes wird  durch die Bebauung der Freifläche in ge wissem Maße 

beeinflusst . 

Pflanzen/ 

Tiere  

Verlust von gering-, mittel - und hochwertige n Biotoptypen . 

Verlust potenzieller Lebensräume für Brutvögel, Reptilien und Fledermäuse . 

Landsch.  

bild  

Durch die Umsetzung der Planung werden die unterschiedlichen Landschaftsstrukturen  

zerstört und das Planungsgebiet verliert sein abwechslungsreiches Erscheinungsbild.   

Erholg./  

Woh-

num feld  

Durch die Bebauung der derzeit landwirtschaftlich genutzten Freifläche verringert sich 

die Wohnumfeldqualität der unmittelbaren Anwohn er in gewissem Maße. Der ausge-

wiesene Hauptwanderweg im Süden des Planungsgebietes (Bahnstraße) sowie der im 

Westen angrenzende Grasweg werden von der Planung nicht direkt  beeinträchtigt und 

können weiterhin genutzt werden.  

Kultur -/ 

Sachgüt.  

 

 

  



Umweltbericht zur 2. Änderung des Flä chennutzungsplans des GVV Waibstadt 13 

 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, St. -Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 3950590 

Forts etzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ 

Fläche: 

W 2 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des Eingriffs  

ü Minimierung des Eingriffs ins Landschaftsbild durch Ein - und Durchgrünungsmaßnahmen   

ü Ersatzpflanzungen für entfallendes Feldgehölz,  

ü CEF-Maßnahmen für streng geschützte Arten.  

Ein hoher Ausgleichsbedarf ist v.a. durch den Eingriff in die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere 

zu erwarten.  

Alternative Planungsmöglichkeiten  

-- 

 

Landschaftsplanerische Eins chätzung  

Durch die Umsetzung der Planung werden hochwertige Böden versiegelt bzw. stark verdichtet und 

der Boden verliert im Bereich des neu geplanten Wohngebietes seine Bodenfunktionen  weitgehend . 

Auch aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Vorhaben kr itisch einzuschätzen, da durch den Eingriff 

in Feldgehölze und Ackerflächen Lebensräume für Reptilien, Fledermäuse und eine große Bandbrei-

te an Brutvögeln verloren geht.  Weiterhin ist das Vorhaben aus wasserschutzrechtlichen Gründen 

ungünstig, da direkt in  ein Wasserschutzgebiet eingegriffen wird. Aus landschaftsplanerischer Sicht 

ist dieser Standort für das geplante Wohngebiet auch unter Berücksichtigung der oben genannten 

Maßnahmen kritisch zu beurteilen . 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ 

Fläche: 

W 2 

 

Abbildung 2 

Bestandsskizze  Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ (W 2)       Maßstab 1 : 2.000 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Wohngebiet ɊVorderer Kühnberg Ɉ 

Fläche: 

W 2 

 

Foto 3 

Blick von Süden auf das Planungsgebiet  

 

Foto 4 

Blick von Nordosten auf das Planungsgebiet  
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3.3 Waibstadt - Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ (W 4) 

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet Butsch nickel  

Fläche: 

W 4 

 

Ziele und Inhalt der Planung  

Gewerbegebietsfläche, ca. 2,22 ha 

Regionalplanerische Aussagen; Restriktionen  

Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, Vorranggebiet für 
Landwirtschaft  

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Boden:  mittel  bis 
hoch 

- Geologische Einheit: Oberer Muschelkalk. 

- Bodenart: Lehm, sandiger Lehm, Ton. 

- Mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt . 

- Der Boden besitzt eine hohe Bedeutung als Filter und Puffer ge-

genüber Schadstoffen sowie eine mittlere bis hohe Bedeutung für 

die natürliche Bodenfruchtbarkeit . 

Insgesamt kommt dem Boden im Planungsgebiet eine mittlere  bis 
hohe Bedeutung für den Bodenschutz zu.  

Wasser:  
Grundwasser  

 
 
 

WSG III B 
angren-

zend 

Wasserschutzgebiete: 
- Das Planungsgebiet liegt in keinem ausgewiesenen Wasserschutz-

gebiet.  

- Nördlich , in 20 m Entfernung,  grenzt an das Planungsgebiet das 

festgesetzte Wasserschutzgebiet ɊZV Unt. Schwarzbach, Waibstadt 

Br., Waibst., Epfenbach, Helmstadt, Neckarbischofsh.Ɉ, Zone III B,  

an. 

  Einstufung nach LGRB und LUBW 
- Hydrogeologische Einheit: Oberer Muschelkalk 

- Grundwasserleiter  

- Grundwasserergiebigkeit: Festgestein (hoch) 

  - Die Bodendeckschicht besitzt eine geringe Wasserdurchlässigkeit 

sowie eine mittlere Eignung als Filter - und Puffer für Schadstoffe.  

Oberflächen-
wasser 

mittel  - Der ständig wasserführende Eulsbachgraben verläuft gerade von 

Süden nach Norden durch die Mitte des  Planungsgebietes und 

mündet in den ca. 400 m vom Planungsgebiet en tfernten 

Schwarzbach.  

Klima:  mittel   - Das Planungsgebiet grenzt im Süden unmittelbar an den Kaltluft-

strom des Schwarzbachtals an.  

- Die ebenen Freiflächen fungieren bei siedlungsklimatisch relevan-

ten Wetterlagen als Kaltluftsammel - und abflussbereich.  

- Die im Planungsgebiet produzierte Kaltluft fließt in Richtung Nor-

den ab und dem Schwarzbachtal zu.  

- Die Freiflächen tragen zur Durchlüftung der nördlich gelegenen 

Kläranlage und des Gewerbegebietes bei. Für das Siedlungsklima 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ 

Fläche: 

W 4 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Klima:   der Waibstadter Wohngebiete ist das Planungsgebiet kaum rele-

vant. 

Pflanzen und 
Tiere:  

gering bis 
mittel  

Bestand 

- Das Planungsgebiet zeichnet sich überwiegend  durch Ackerland 

aus. 

- Im Nordwesten des Planungsgebietes befinde n sich eine Streu-

obstwiese sowie eine Wiese, die mit einzelnen  Streuobstbäumen 

bestanden ist.  

- Durch die Mitte des Planungsgebiet es verläuft  von Süden nach 

Norden der Eulsbachgraben, dessen Ufersaum durch Bachhoch-

stauden und Ruderalvegetation geprägt ist . 

  Umgebung 

- Im Norden grenzen die Neidensteiner Straße (L 549) sowie das 

Gewerbegebiet an. 

- Unmittelbar ö stlich des Planungsgebietes grenzt Ackerland an. 

- Ca. 230 m östlich befinde t sich der Siedlungsrand von Waibstadt 

bzw. die geplante Wohngebietsfläche ɊKlotzrainɈ. 

- Südlich des Planungsgebietes erstrecken sich weitläufige Ackerflä-

chen. 

- Ca. 120 m westlich befindet sich ein kleines Waldgebiet. 

  
NP 

 
geschützte 

Biotope  

Schutzgebiete, Biotope: 
- Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb des Naturparks 

ɊNeckartal-OdenwaldɈ. 

- Biotop (Nr.: 166192260430) ɊFeldgehölz westlich Waibstadt - Im 

BruchɈ, befindet sich ca. 10 m nordwestlich des Planungsgebietes  

- Biotop (Nr.: 166192260431) ɊSchlehen-Feldhecke westl. Waibstadt 

- ButschnickelɈ befindet sich  ca. 20 m nordwestlich des Planungs-

gebietes. 

- Biotop (Nr.: 166192260432) ɊFeldgehölze westlich Waibstadt ɀ 

BlitzwiesenɈ grenzt im Nordosten an das Planungsgebiet an.  

- Biotop (Nr.: 166192260437) ɊFeldhecken mittlerer Standorte westl. 

Waibstadt ɀ KautschafɈ liegt ca. 130 m südlich des Planungsgebie-

tes.  

Die in der Nähe des Planungsgebietes liegenden geschützten Biotope 

sind v. a. für den linearen Gehölzverbund und als Trittste inbiotope von 

Bedeutung, jedoch beeinträchtigt durch Straßen - und Wegetrassen.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ 

Fläche: 

W 4 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Pfla nzen und 
Tiere:  

 Artenschutz 
- Grünland und Streuobstbestände stellen mögliche Lebensräume 

für Brutvögel (z. B. Höhlen- und Freibrüter) sowie für Reptilien (z. 

B. Zauneidechse) dar. 

- Die Ackerflächen stellen ein potenzielles Habitat für Feldvögel 

(bspw. Feldlerche) dar. 

- Der Eulsbachgraben stellt einen  potenziellen Lebensraum für ver-

schiedene Gewässerorganismen und Amphibien  dar. 

Artenschutzrechtliche Einschätzung: 
Es sind keine schwer oder gar nicht zu überwindenden Verbotstatbe -
stände zu erwarten.  

Landschaft s-
bild:  

gering - Das Planungsgebiet befindet sich westlich von Waibstadt und wird 

im Norden von der Landstraße L  549 begrenzt. 

- Das Planungsgebiet selbst zeichnet sich überwiegend durch Acker-

flächen aus. 

- Lediglich der nordwestliche Teilbereich des Planungsgebi etes ist 

durch Grünland, Streuobst und einzelnen Obstbäumen abwechs-

lungsreich gestaltet.  

- Die Umgebung ist hauptsächlich durch Ackerbau und Gewerbe 

(sowie Streuobst und Wald) geprägt.  

- Das Landschaftsbild ist durch das nahegelegene Gewerbegebiet 

und die Landstraße L 549 vorbelastet.  

Mensch:    

Erholung / 
Wohnumfeld  

gering bis 
mittel  

- Das Planungsgebiet befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe zur 

Ortslage von Waibstadt. 

- Der von Süden nach Norden verlaufende Weg innerhalb des Pla-

nungsgebietes sowie der Weg entlang der östlichen Planungsge-

bietsgrenze sind als Radwanderweg gekennzeichnet. 

- Die Wege innerhalb des Planungsgebietes werden für die extensive 

Naherholung (Spazieren, Radfahren) genutzt. 

- Der Standort ist durch das im Norden gelegene Gewerbegebiet 

sowie durch die Neidensteiner Straße (L 549) bereits vorbelastet.  

Kultur - und 
Sachgüter:  

-- Im Planungsgebiet und dessen Umgebung sind keine Kulturgüter be-

kannt.  

Wechselwir-
kungen zw. 
Schutzgütern:  

-- Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ 

Fläche: 

W 4 

 

  

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen:  

Boden  

 

Verlust mittel - bis hochwertiger Böden, hoher Versiegelungsgrad. 

Grund-

wasser  

Verringerung Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung , hoher Versiegelungs-

grad. Gefahr des Schadstoffeintrags bei Abtrag der Deckschichten. 

Oberfl. -

wasser  

Der durch das Planungsgebiet verlaufende Eulsbachgraben wird durch das Vorhaben 

erheblich beeinträchtigt.  

Durch die Versiegelung ist mit einem erhöhten Oberflächenabfluss zu rechnen.  

Klima/  

Luft  

Durch das Vorhaben entsteht ein Barriereeffekt für den Kaltluftabfluss im Schwarzbach-

tal. Die Bebauung trägt zur Kaltluftzehrung bei , wodurch  sich die Durchlüftungssituation 

des im Norden  angrenzenden Gewerbegebietes in gewissem Maße verschlechtert. Er-

hebliche Auswirkungen auf das Siedlungsklima der Waibstadter Wohngebiete sind aller-

dings nicht zu erwarten.  

Pflanzen/ 

Tiere  

Verlust von gering bis hochwertigen Biotoptypen wie bspw. Streuobstbestände.  

Verlust potenzieller Habitate für Brutvögel, Fledermäuse, Gewässerorganismen, Repti-

lien und Amphibien . 

Landsch.  

bild  

Aufgrund angrenzenden Gewerbenutzungen ist das Landschaftsbild bereits vorbelastet . 

Allerdings wird durch die Umsetzung der Planung die bisher überwiegend landwirt-

schaftlich geprägte Landschaft weiter überformt. Durch das neue Gewerbegebiet wird 

das nördlich der Neidensteiner Straße / L 549 in sic h geschlossene gewerblich geprägte 

Gebiet nach Süden hin erweitert.  

Erholg./  

Woh-

num feld  

Die von Spaziergängern und Radfahrern genutzten Wege innerhalb des Planungsgebie-

tes und das im Osten liegende Wohngebiet  werden künftig nicht nur visuell durch das 

Vorhaben, sondern auch durch die zu erwartenden Lär memissionen beeinträchtigt.  

Aufgrund der geringen Entfernung zum östlich gelegenen Wohngebiet sind  hier  durch 

das geplante Gewerbegebiet Lärm-, Schadstoff- oder Geruchsimmissionen zu erwarten.   

Kultur -/ 

Sachgüt.  

 



Umweltbericht zur 2. Änderung des Flä chennutzungsplans des GVV Waibstadt 20 

 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung, St. -Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 3950590 

Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ 

Fläche: 

W 4 

 

 

 

  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des Eingriffs  

ü Minimierung des Eingriffs ins Landschaftsbild durch Ein - und Durchgrünungsmaßnahmen.  

ü Erhalt des wasserführenden Grabens inklusive eines beidseitigen, jeweils 10 m breiten Rand-

streifens. 

ü Ein hoher Ausgleichsbedarf ist durch  den Eingriff in die Schutzgüter Boden, Wasser und Pflan-

zen/Tiere zu erwarten.  

Zur Eingriffsminimierung wird empfohlen die Gewerbegebietsausweisung auf den östlichen Te il des 

Planungsgebietes zu reduzieren, um die Wiesen und Streuobstbestände im westlichen Teilbereich 

des Planungsgebietes (grün markiert in der  Bestandsskizze) zu erhalten. 

Alternative Planungsmöglichkeiten  

--  

Landschaftsplanerische Einschätzung  

Das geplante Gewerbegebiet stellt einen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild dar. Durch das 

geplante Vorhaben wird der bisher geschlossene Ortsrand  des Gewerbegebietes Britzwiese in der 

Schwarzbachaue aufgebrochen und die landwirtschaftlich geprägte Lan dschaft weiter überformt. 

Die landschaftsgerechte Einbindung in das Landschaftsbild stellt erhöhte Anforderungen an die 

Gebäudegestaltung und in die Gestaltung der Ortsrandsituation. Neben dem Eingriff in das Land-

schaftsbild werden durch das geplante Gewer begebiet unterschiedliche Biotoptypen wie Acker, 

Grünland und Streuobstbestände sowie der wasserführende Eulsbach graben in Anspruch genom-

men und potenzielle Lebensräume für Brutvögel, Fledermäuse, Gewässerorganismen, Reptilien und 

Amphibien dauerhaft beeinträchtigt oder zerstört. Zudem wird  durch das geplante Vorhaben der 

größte Teil der mittel - bis hochwertigen Böden dauerhaft versiegelt. Das geplante Gewerbegebiet 

stellt einen weiteren Querriegel zum Kaltluftabfluss im Schwarzbachtal dar und beeinträchtig t die 

Durchlüftung des bestehenden Gewerbegebietes.  Außerdem wird durch das geplante Gewerbege-

biet d ie Naherholung sowie die Wohnumfeldqualität des östlich gelegenen Wohngebietes in gewis-

sem Maße beeinträchtigt. Aus landschaftsplanerischer Sicht ist dieser  Standort für die geplante 

Gewerbebebauung auch unter Berücksichtigung der oben genannten Minimierun gsmaßnahmen 

sehr kritisch zu beurteilen.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ 

Fläche: 

W 4 

 

Abbildung 3 

Bestands skizze Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ (W 4)           Maßstab 1 : 2.000 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Waibstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊButschnickel Ɉ 

Fläche: 

W 4 

 

Foto 5 

Eulsbachgraben innerhalb des Planungsgebietes, Blick Richtung Süden 

 

Foto 6 

Wiese und Streuobstwiese im westlichen Planungsgebiet   
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3.4 Helmstadt -Bargen - OT Helmstadt ɀ Gewerbegebiet ɊIn den vier 

Morgen Ɉ (H 4) 

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Helmstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊIn den vier MorgenɈ 

Fläche: 

H 4 

 

Ziele und Inhalt der Planung  

Gewerbegebiet, ca. 3,25 ha 

Regionalplanerische Aussagen; Restriktionen  

Als geplante Siedlungsfläche Wohnen bzw. Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe dargestellt.  

Bestand, Kurzbewertu ng 

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Boden:  hoch - Geologische Einheit: Lösssediment 

- Bodenart: Lehm, sandiger Lehm 

- Teilbereiche des Planungsgebietes sind bereits versiegelt oder 

anthropogen überformt  

- Die natürlich anstehenden Böden i m Planungsgebiet besitzen eine 

hohe Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und als 

Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen sowie eine sehr hohe 

Bedeutung für die natürliche Bodenfruchtbarkeit.  

Insgesamt kommt dem Boden im Planungsgebiet eine ho he Bedeu-

tung für den Bodenschutz zu. 

Wasser:  
Grundwasser  

 
WSG III u. 

III A  

Wasserschutzgebiete: 
- Das Plangebiet liegt innerhalb des festgesetzten Wasserschutzge-

bietes ɊZV Unt. Schwarzbach, Waibstadt Br., Waibst., Epfenbach, 

Helmstadt, Neckarbischofsh.Ɉ, Zone III u. III A.  

  Einstufung nach LGRB und LUBW 
- Hydrologische Einheit: Oberer Buntsandstein  

- Grundwasserleiter, Grundwassergeringleiter  

- Grundwasserergiebigkeit: Festgestein (mäßig) 

  - Der Boden besitzt eine geringe Wasserdurchlässigkeit sowie eine 

hohe Eignung als Filter und Puffer für Schadstoffe.  

Oberflächen-
wasser 

 - Im Planungsgebiet und dessen unmittelbarer Umgebung gibt es 

keine Fließgewässer. Zwischen Bundesstraße und Parkplatz des 

Lebensmittelmarktes befinde n sich zwei kleinere Tümpel mit offe-

ner Wasserfläche, Schilf und jüngeren Gehölzen (vermutlich Re-

tentionsbecken)  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen OT Helmstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊIn den vier MorgenɈ 

Fläche: 

H 4 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste  Indikatoren  

Klima:  gering - Kleinklimatisch besitzt der Planungsraum eine gewisse Ausgleichs-

funktion, da sich die landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht so 

stark wie die benachbarten versiegelten Flächen aufheizen.  

- Die im Planungsgebiet produzierte Ka ltluft fließt in Gefällerich tung 

nach Südosten, die Bundesstraße querend, Richtung Helmstadt ab. 

Dennoch kommt dem Planungsgebiet keine wesentliche Bedeu-

tung für das Siedlungsklima von Helmstadt zu.  

Pflanzen und 
Tiere:  

gering bis 
hoch 

Bestand 
Teilbereich nordöstlich Friedhofweg:  
- Im Norden des Gebietes befindet sich eine asphaltierte bzw. ge-

schotterte Fläche, die als Parkfläche genutzt wird.  

- Östlich, südlich und westlich schließt Zierrasen an, der mit einigen 

kleineren Bäumen bestanden ist.  

- Nordwestlich angrenzend befindet sich Acker.  

- Am östlichen Rand des Gebietes befindet sich eine Hecke aus hei-

mischen Gehölzen. 

- Im Süden befindet sich artenarmes Grünland, welches mit zahlrei-

chen auch älteren Obstbäumen bestanden ist.  

Teilbereich südwestlich Friedhofweg:   
- Das Bereich besteht zu etwa 40 % aus Ackerflächen. 

- Am nördlichen Rand befindet sich eine kleine Grünfläche.  

- Südlich des Ackers befindet sich ein Supermarkt mit den dazuge-

hörigen Parkplatzflächen, die mit Bäumen begrünt sind.  

- Südlich und nordöstlich der P arkflächen befindet sich jeweils ein 

Biotopkomplex aus Schilf, Weidengebüsch und Wasserflächen. 

- Im Westen befindet sich ein Streuobstwiesen -/ Wiesenkomplex mit 

teilweise alten Obstbäumen und Brennholzlager, dessen östlicher 

Bereich durch d as Planungsgebiet angeschnitten wird.  

  Umgebung 
- Im Südosten grenzt die Bundesstraße B292 an das Planungsgebiet, 

im Nordwesten, Nordosten und zwischen den zwei Teilbereichen 

des Gebietes verlaufen Straßen. 

- Im Norden befindet sich Gewerbe, Parkflächen sowie der Friedhof 

von Helmstadt.  

- Westlich grenzen Streuobstwiesen sowie ackerbaulich genutzte 

Flächen an. 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen OT Helmstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊIn den vier MorgenɈ 

Fläche: 

H 4 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordn g. 

 
Wichtigste Indikatoren  

Pflanzen und 
Tiere:  

 Artenschutz 
- Streuobst und Grünland kommen für Brutvögel, Reptilien und Fle-

dermäuse in Betracht,  

- die Tümpel für Amphibien . 

Artenschutzrechtliche Einschätzung: 

Es sind eher keine schwer oder gar nicht zu überwindenden Verbots-

tatbestände zu erwarten, aber auch nicht auszuschließen. 

  
NP 

 

geschütz-
tes Biotop 

Schutzgebiete, Biotope: 
- Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb des Naturparks 

ɊNeckartal-OdenwaldɈ. 

- Das Biotop (Nr. 166192260372) ɊFeldgehölze w. Helmstadt ɀ Beim 

KirchhofɈ liegt ca. 40 m westlich des Planungsgebietes.  

- Das Biotop (Nr. 166192260373) ɊFeldgehölz westl. Helmstadt ɀ B 

292Ɉ befindet sich ca. 65 m nordöstlich des Planungsgebiets.  

Die in der Nähe des Planungsgebietes liegenden geschützten Biotope 

sind v. a. für den linearen Gehölzverbund und als Trittsteinbiotope von 

Bedeutung, jedoch beeinträchtigt durch Straßen - und Wegetrassen. 

Landschafts-
bild:  

mittel  - Das Planungsgebiet ist durch unterschiedliche Biotoptypen wie 

Wiesen, Streuobstwiesen, Äcker und Gehölze reich strukturiert.  

- Der vorhandene Verbrauchermarkt sowie die südöstlich verlau-

fende Bundesstraße B292 stellen bereits Vorbelastungen dar.  

- Die Umgebung des Planungsgebietes ist überwiegend durch land-

wirtschaftliche Nutzungen und Verkehrsfläc hen sowie den Friedhof 

geprägt. 

Mensch:    

Erholung / 
Wohnumfeld  

gering - Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Rand von Helmstadt 

und ist durch die B292 von der Ortslage getrennt.  

- Der Friedhofweg, der das Planungsgebiet in zwei Teilgebiete trennt 

ist als Radweg und Hauptwanderweg (HW 19) ausgewiesen und 

dient von Helmstadt aus als Zugang zur freien Landschaft. Insbe-

sondere für Friedhofsbesucher ist der Friedhofsweg von Bedeu-

tung. 

Kultur - und 
Sachgüter:  

Friedhof  Nördlich des Planungsgebietes befindet sich der Friedhof Helmstadt.  

Wechselwir-
kungen zw. 
Schutzgütern:  

-- Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen OT Helmstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊIn den vier MorgenɈ 

Fläche: 

H 4 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen:  

Boden  

 

Teilweiser Verlust hochwertiger Böden.  

 

Grund-

wasser  

Verringerung Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung.  

Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser bei Eingriff in grundwasserführende 
Schichten.  

Oberfl. -

wasser  

Durch die Versiegelung ist mit einem erhöhten Oberflächenabfluss zu rechnen.  

Klima/  

Luft  

Ein Teil des Kaltluftentstehungsbereiches geht durch das geplante Sondergebiet verlo-

ren. 

Pflanzen/ 

Tiere  

Verlust gering-, mittel - und hochwertiger Biotoptypen wie Acker, Grünland und Streu-

obst 

Verlust potenzieller Habitate für Brutvögel/Fledermäuse/Reptil ien.  

Landsch.  

bild  

Die Bebauung trägt zur Überformung des landwirtschaftlich geprägten Gebietes nord-

westlich von Helmstadt bei.  

Erholg./  

Woh-

numfeld  

Aufgrund der Vorbelastungen durch die bestehende Bebauung und den Straßenlärm 

der Bundesstraße ergeben sich keine gravierenden Verschlechterungen auf die Erho-

lung und das Wohnumfeld der Anwohner.  

Kultur -/ 

Sachgüt.  

Das Kulturgut Friedhof wird durch die Nachbarschaft eines Gewerbegebietes beein-

trächtigt.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des Eingriffs  

ü Verzicht auf den westlichen Bereich im Streuobstgebiet  

ü Minimierung des Eingriffs in das Landschaf tsbild durch Ein - und Durchgrünungsmaßnahmen.  

ü Möglichst Erhalt der Einzelbäume.  

Ein hoher Ausgleichsbedarf ist v. a. durch den Eingriff in die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere 

zu erwarten.  

Alternative Planungsmöglichkeiten  

--  

Landschaftsplanerisch e Einschätzung  

Es werden bei Umsetzung der Planung auch hoch- und mittelwertige Biotoptypen wie Streuobstwie-

sen, Wiesen in Anspruch genommen. Es wird empfohlen, auf den hochwertigen Streuobstbereich zu 

verzichten. Aufgrund hochwertiger Böden innerhalb des  Planungsgebietes ist das geplante Vorha-

ben aus Sicht des Bodenschutzes kritisch zu beurteilen. Durch das geplante Gewerbegebiet wird das 

ɀ trotz Vorbelastung ɀ abwechslungsreiche Landschaftsbild überformt. Aus landschaftsplanerischer 

Sicht ist die Umsetzung des geplanten Gewerbegebietes aufgrund der Vorbelastungen und unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen bedingt geeignet.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen OT Helmstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊIn den vier MorgenɈ 

Fläche: 

H 4 

Abbildung 4 

Bestandsskizze  Gewerbegebiet ɊIn den vier Morgen Ɉ (H4)      Maßstab 1 : 2.000  
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Foto 7 

Acker und bestehende Bebauung im südlichen Planungsgebiet   

 

Foto 8 

Wiese und Obstbäume mit Hütte im nördlichen Planungsgebiet   

 

  

Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Helmstadt  

BG-Name:  

Gewerbegebiet ɊIn den vier MorgenɈ 

Fläche: 

H 4 
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3.5 Helmstadt -Bargen - OT Bargen - Wohngebiet ɊObere 

Kehrwiese nɈ (H 6) 

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Wohngebiet ɊObere KehrwiesenɈ 

Fläche: 

H 6 

 

Ziele und Inhalt der Planung  

Wohngebietsfläche, ca. 0,46 ha 

Regionalplanerische Aussagen; Restriktionen  

keine 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Ind ikatoren  

Boden:  mittel  bis 
hoch 

- Geologische Einheit: Hochwassersediment 

- Bodenart : sandiger Lehm 

- Für die nördlichen und südlichen Teilbereiche des Planungsgebie-

tes liegen keine Bodendaten vor. In diesen Bereichen ist der Bo-

den bereits versiegelt oder anthr opogen überformt.  

- Der zentrale Bereich des Planungsgebietes besitzt eine mittlere 

Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie eine 

hohe Bedeutung als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen und 

für die natürliche Bodenfruchtbarkeit . 

Im Bereich der natürlich anstehenden Böden besitzt das Planungsge-

biet eine mittlere  bis hohe Bedeutung für den Bodenschutz zu.  

Wasser:  
Grundwasser 

 
WSG III u. 

IIIA  

angren-

zend 

Wasserschutzgebiete: 
- Das Planungsgebiet liegt in keinem ausgewiesenen Wasserschutz-

gebiet.  

- Östlich, in 50 m Entfernung, beginnt  die Wasserschutzgebietszone 

III u. IIIA  ɊBr. Gew. Sauberg Helmstadt-Bargen, OT BargenɈ. 

  Einstufung nach LGRB und LUBW 
- Hydrologische Einheit: Jungquartäre Flusskiese und Sande 

- Grundwasserleiter  

- Grundwasserergiebigkeit: Lockergestein (mäßig) 

  - Trotz des wasserdurchlässigen Untergrundes besitzt das Planungs-

gebiet aufgrund der geringeren Wasserdurchlässigkeit der Deck-

schichten keine wesentliche Bedeutung für die Grundwasserneu-

bild ung. 

- Der Boden im Planungsgebiet weist eine hohe Eignung als Filter 

und Puffer für Schadstoffe auf.  

Oberflächen-
wasser 

-- - Der Gäulbach verläuft von Osten nach Westen durch  das Pla-

nungsgebiet  und mündet nach ca. 170  m in den Wollenbach.   

- Der Gäulbach ist innerhalb des Planungsgebietes verrohrt.  

- Parallel zur westlichen Planungsgebietsgrenze verläuft der  ständig 

wasserführende untere  Hohegraben. 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Wohngebiet ɊObere KehrwiesenɈ 

Fläche: 

H 6 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Klima:  gering - Die Freifläche innerhalb des Planungsgebietes fungier t bei sied-

lungsklimatisch  relevanten  Wetterlagen als Kaltluftsammel - und  

-abflussbereich. 

- Die im Planungsgebiet produzierte Kaltluft trägt zur Dur chlüft ung 

der direkt angrenzenden Bebauung bei.  

- Für das Siedlungsklima von Bargen hat das Planungsgebiet keine 

besondere Bedeutung.  

Pflanzen und 
Tiere:  

gering bis 
mittel  

Bestand 

- Das Planungsgebiet besteht hauptsächlich  aus Gärten (Hausgärten, 

Grabeland, Obstgärten, teilweise kleine Ackerparzellen). 

- Zwei Grundstücke sind bereits mit Wohnhäusern bebaut.  

  Umgebung 

- Das Planungsgebiet befindet sich am  südwestlichen Siedlungsrand 

von Bargen, westlich des alten Ortskerns.  

- Nördlich grenzt das Planungsgebiet an die Rathausstraße, dahinter 

befinden sich weitere Gärten.  

- Westlich grenzen Ackerflächen an das Planungsgebiet. 

- Südlich des Planungsgebietes, hinter dem Hohegraben,  befind et 

sich eine Streuobstwiese. 

 NP 
 

Schutzgebiete, Biotope: 

- Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb des Naturparks  

ɊNeckartal-OdenwaldɈ. 

  Artenschutz 

- Die Gartenflächen kommen möglicherweise für Br utvögel und 

Reptilien in Betracht.  

Artenschutzrechtliche Einschätzung: 

Es sind keine schwer oder gar nicht zu überwindenden Verbotstatbe-

stände zu erwarten.  

Landschafts-
bild:  

mittel  - Das Planungsgebiet befindet sich in Ortsrandlage von Bargen, 

westlich des alten Ortskerns . 

- Der Ortsrand ist geprägt von einer Mischung aus Wohnbebauung, 

Haus- und Nutzgärten  sowie Ackerflächen.  

- Westlich des Ortsrandes befinden sich ackerbaulich genutzte Flä-

chen. 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Wohngebiet ɊObere KehrwiesenɈ 

Fläche: 

H 6 

 

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Mensch:    

Erholung / 
Wohnumfeld  

gering bis 
mittel   

- Die im Planungsgebiet verlaufende n Graswege, ermöglicht den 

Bewohnern des östlich gelegenen Ortskerns den Fußweg-Zugang 

in die offene Landschaft.  

- Der asphaltierte Weg westlich des Planungsgebietes wird von  An-

wohnern zur Naherhol ung (Spazieren, Radfahren) genutzt. 

- Teilabschnitte des westlich verlaufenden Weges sowie der Weg 

entlang der nordwestlichen Planungsgebietsgrenze sind  als Wan-

derweg (Odenwaldklub, HW 27: Seligenstadt - Waldbrunn - Bad 

Rappenau) ausgewiesen. 

- Für die Anwohner des östlichen Wohngebietes besteht derzeit eine 

direkte, unverbaute Blickbeziehung in die offene Landschaft.  

Kultur - und 
Sachgüter:  

-- Im Planungsgebiet und dessen Umgebung sind keine Kulturgüter be-

kannt.  

Wechselwir-
kungen zw. 
Schutzgütern:  

-- Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten.  

 

  

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen:  

Boden  

 

Verlust mittel - und hochwertiger  Böden im zentralen Bereich des Planungsgebietes.  

 

Grund-

wasser  

Verringerung Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung.  

Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser bei Eingriff  in grundwasserführende 

Schichten.  

Oberfl. -

wasser  

Die Auswirkungen auf den Gäulbach sowie den Hohegraben hängen von der nächsten 

Planungsebene ab. Wird er geöffnet und ein Uferrandstreifen hergestellt, kommt es zu 

einer deutlichen Verbesserung. Bleibt die Verdolung bestehen, wird die derzeitige 

schlechte Situation festgeschrieben.  

Klima/  

Luft  

Durch die Bebauung wird die Luftzirkulation weiter eingeschr änkt. Allerdings ist die 

Barrierewirkung aufgrund der talparallelen Ausrichtung (Wollenbachtal) sowie der vo-

raussichtlich lockeren Bebauung gering. Negative Auswirkungen auf das Siedlungsklima 

von Bargen sind nicht zu erwarten.  

Pflanzen/ 

Tiere  

Verlust gering- und mittelwertiger Biotoptypen.  

Verlust potenzieller Habitate für Brutvögel und Reptilien.  

Orts - 

bzw. 

Landsch.  

bild  

Das Planungsgebiet ist mit seinen Haus- und Nutzgärten charakteristisch für einen ge-

wachsenen Ortsrand. Durch die Bebauung des Planun gsgebietes gehen diese Struktu-

ren verloren und das Orts - bzw. Landschaftsbild wird beeinträchtigt.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Wohngebiet ɊObere KehrwiesenɈ 

Fläche: 

H 6 

 

 

 

  

Erholg./  

Woh-

numfeld  

Durch das geplante Vorhaben verringert sich die Wohnumfeldqualität der unmittelba-

ren Anwohner in gewissem Maße, da der bisher freie Blick und der direkte Zugang in die 

offene Landschaft beeinträchtigt wird. Die Wege westlich und nordwestlich des Pla-

nungsgebietes sind von der Planung nicht direkt betroffen .  

Kultur -/ 

Sachgüt.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des Eingriffs  

ü Ein- und Durchgrünung des geplanten Wohngebietes  bzw. des Ortsrandes.  

ü Kein Eingriff in grundwasserführende Schichten.  

ü Offenlegung des Gäulbachs inklusive eines beidseitigen, mindestens 5 m breiten Randstreifens  

an Gäulbach und Hohegraben.  

ü Herstellung einer Bach parallelen Fußwegeverbindung zwischen Ortskern und freier Landschaft . 

Alternative Planungsmöglichkeiten  

 -- 

Landschaftsplaner ische Einschätzung  

Da es sich im zentralen Bereich des Planungsgebietes um mittel - und hochwertige Böden handelt, 

ist eine Bebauung aus Sicht des Bodenschutzes insbesondere in diesem Bereich kritisch zu beurtei-

len. Des Weiteren gehen durch die Inanspruchn ahme von Haus- und Nutzgärten sowie von Acker-

parzellen potenzielle Lebensräume für Brutvögel und Reptilien verloren  und der typische Ortsrand 

geht verloren . Weiterhin ist das Vorhaben aus Sicht des Wasserschutzes u. U. kritisch, da direkt in 

Oberflächengewässer eingegriffen wird.  Unter Berücksichtigung der o. g. Maßnahmen ist dieser 

Standort für das geplante Wohngebiet aus landschaftsplanerischer Sicht nur bedingt geeignet . 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Wohngebiet ɊObere KehrwiesenɈ 

Fläche: 

H 6 

 

Abbildung 5 

Bestandsskizze  Wohngebiet ɊObere Kehrwiesen Ɉ         Maßstab 1 : 2.000 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Wohngebiet ɊObere KehrwiesenɈ 

Fläche: 

H 6 

 

  

Foto 9 

Graswege innerhalb des Planungsgebietes 

 

Foto 10 

Blick auf Gärten innerhalb des Planungsgebietes; Unterer Hohegraben  westl. des Planungsgebietes 
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3.6 Helmstadt -Bargen - OT Bargen - Sondergebiet ɊLandwirtschaft 

und WohnenɈ (H 7) 

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Sondergebiet  ɊLandwirtschaft und Wohnen Ɉ 

Fläche: 

H 7 

 

Ziele und Inhalt der Planung  

Sondergebietsfläche, ca. 0,41 ha 

Regionalplanerische  Aussagen; Restriktionen  

Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege  

Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Boden:  hoch - Geologische Einheit: Hochwassersediment 

- Bodenart: Lehm 

- Sehr hohe Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf. 

- Hohe Bedeutung als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen und 

für die natürliche Bodenfruchtbarkeit.  

Insgesamt kommt dem  Boden im Planungsgebiet eine hohe Bedeu-

tung für den Bodenschutz zu.  

Wasser:  
Grundwasser  

 
-- 

Wasserschutzgebiete: 
- Das Planungsgebiet und dessen unmittelbare Umgebung lieg en in 

keinem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet. 

  Einstufung nach LGRB und LUBW 
- Hydrologische Einheit: Jungquartäre Flusskiese und Sande 

- Grundwasserleiter  

- Grundwasserergiebigkeit: Lockergestein (mäßig) 

  - Trotz des wasserdurchlässigen Untergrundes besitzt das Pla-

nungsgebiet aufgrund der geringeren Wasserdurchlässigkeit der 

Deckschichten keine wesentliche Bedeutung für die Grundwasser-

neubildung.  

Oberflächen-
wasser 

-- - Im Osten, ca. 30 m vom Planungsgebiet entfernt, ve rläuft der Wol-

lenbach, der im Nordwesten in den ca. 5 km entfernten Schwarz-

bach mündet . 

Klima:  gering - Die im Planungsgebiet produzierte Kaltluft fließt Richtung Osten ab 

und dem Wollenbachtal zu.  

- Kleinklimatisch besitzt der Planungsraum eine gewisse Ausgleichs-

funktion, da sich die landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht so 

stark wie die versiegelten Flächen des benachbarten Gewerbege-

bietes aufheizen.  

- Aufgrund der geringen Größe und der Lage des Planungsgebietes 

am westlichen Talrand kommt dem Planungsg ebiet keine wesent-

liche Bedeutung für das Siedlungsklima Bargens zu. 
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Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste I ndikatoren  

Pflanzen und 
Tiere:  

gering bis 
mittel  

Bestand 
- Das Planungsgebiet besteht hauptsächlich aus einer Wiese. 

- Die westliche Planungsgebietsgrenze ist mit Obstbäumen bestan-

den. 

- Im Süden des Planungsgebiets befindet sich eine Schotterfläche, 

die als Baustofflager genutzt wird.  

  Umgebung 
- Im Süden und im Osten ist das Planungsgebiet von Ackerflächen 

umgeben. 

- Im Nordosten befindet sich ein Wohn - und Gewerbegebiet.  

- Westlich des Planungsgebietes liegt Wald. 

- Im Norden grenzen eine Hecke und dahinter ein Woh ngebäude an 

das Planungsgebiet. 

  
NP 

 

geschütz-

tes Biotop  

Schutzgebiete, Biotope: 
- Das gesamte Planungsgebiet liegt innerhalb des Naturparks 

ɊNeckartal-OdenwaldɈ. 

- Das Waldbiotop (Nr.: 266202263093) ɊSteinriegel S BargenɈ liegt 

ca. 60 m nördlich des Planungsgebietes.  

  Artenschutz 
- Obstbäume kommen möglicherweise für Brutvögel in Betracht.  

Artenschutzrechtliche Einschätzung: 

Es sind keine schwer oder gar nicht zu überwindenden Verbotstatbe-

stände zu erwarten.  

Landschafts-
bild:  

mittel  - Das Planungsgebiet zeichnet sich insbesondere durch Grünland 

aus.  

- Die Obstbäume an der westlichen Planungsgebietsgrenze stellen 

Landschaftsbild prägende Elemente dar.  

- Die Umgebung des Planungsgebietes ist überwiegend durch Wald 

und ackerbauliche Nutzungen geprägt.  

- Das nordwestlich gelegene Gewerbegebiet sowie das Baustofflager 

im südlichen Teilbereich des Planungsgebietes stellen bereits Vor-

belastungen dar.  

 

 

 

 

  

Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Sondergebiet  ɊLandwirtschaft und WohnenɈ 

Fläche: 

H 7 
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Bestand, Kurzbewertung  

 
Schutzgüter  

Bewertg./  
Einordng.  

 
Wichtigste Indikatoren  

Mensch:    

Erholung / 
Wohnumfeld  

-- - Das Planungsgebiet liegt nicht in unmittelbarer Nähe der Ortslage 

von Bargen. 

- Es verlaufen keine ausgewiesenen Wanderwege durch oder ent-

lang des Planungsgebietes. 

- Die Staxstraße grenzt östlich an das Planungsgebiet und wird für 

die extensive Naherholung (Spazieren, Radfahren) genutzt. 

Kultur - und 
Sachgüter:  

-- Im Planungsgebiet und dessen Umgebung sind keine Kulturgüter be-

kannt.  

Wechselw ir-
kungen zw. 
Schutzgütern:  

-- Es sind keine außergewöhnlichen Wechselbeziehungen zwischen den 

Schutzgütern zu erwarten.  

 

  

Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Sondergebiet  ɊLandwirtschaft und WohnenɈ 

Fläche: 

H 7 
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Sondergebiet  ɊLandwirtschaft und WohnenɈ 

Fläche: 

H 7 

Beschreibung und  Bewertung der Umweltauswirkungen:   

Boden  

 

Verlust hochwertiger Böden.  

 

Grund-

wasser  

Verringerung Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung.  

Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser bei Eingriff in grundwasserführende 
Schichten.  

Oberfl. -

wasser  

Durch die Versiegelung ist mit einem erhöhten Oberflächenabfluss zu rechnen.  

Klima/  

Luft  

Ein Teil des Kaltluftentstehungs- und -abflussbereiches des Wollenbachs geht durch das 

geplante Sondergebiet verloren.  

Pflanzen/ 

Tiere  

Verlust überwiegend mit telwertiger Biotoptypen wie Grünland.  

Verlust potenzieller Habitate für Brutvögel.  

Landsch.  

bild  

Die Bebauung trägt zur Überformung  des landwirtschaftlich geprägten  Gebietes südlich 

von Bargen bei. Weiterhin ragt das geplante Sondergebiet durch seine spornartige Lage 

in die offene Landschaft.  

Erholg./  

Woh-

numfeld  

Aufgrund der Entfernung zu den Wohngebieten Bargens ergeben sich durch das geplan-

te Sondergebiet keine wesentlichen negativen  Auswirkungen auf die Erholung und das 

Wohnumfeld der Anwohner.  

Kult ur -/ 

Sachgüt.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des Eingriffs  

ü Minimierung des Eingriffs in das Landschaftsbild durch Ein - und Durchgrünungsmaßnahmen.  

ü Möglichst Erhalt der Obstbäume.  

Ein hoher Ausgleichsbedarf ist v. a. durch den Eingriff in das Landschaftsbild und die Schutzgüter 

Boden und Pflanzen/Tiere zu erwarten.  

Alternative Planungsmöglichkeiten  

--  

Landschaftsplanerische Einschätzung  

Aufgrund hochwertiger Böden innerhalb des Planungsgebietes ist das geplante Vorhaben  aus Sicht 

des Bodenschutzes kritisch zu beurteilen.  Darüber hinaus wird durch das geplante Sondergebiet das 

abwechslungsreiche Landschaftsbild überformt und eine spornartige Siedlungserweiterung geschaf-

fen. Zudem werden durch die Umsetzung der Planung mit telwertige Biotoptypen wie Gr ünland in 

Anspruch genommen und potenzielle Lebensräume für Brutvögel zerstört . Das geplante Sonderge-

biet stellt einen  gewissen Querriegel zum hangabwärts fließenden Kaltluftstrom dar. Aus land-

schaftsplanerischer Sicht ist dieser Standort für das geplante Sondergebiet auch unter Berücksichti-

gung der oben genannten Maßnahmen kritisch zu beurteilen.  
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Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Sondergebiet  ɊLandwirtschaft und WohnenɈ 

Fläche: 

H 7 

Abbildung 6 

Bestandsskizze Sondergebiet ɊLandwirtschaft  und Wohnen Ɉ (H7)     Maßstab 1 : 2.000 
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Foto 11 

Fettwiese und junge Obstbäume innerhalb des Planungsgebietes  

 

Foto 12 

Geschottertes Baustofflager im südlichen Planungsgebiet   

 

 
  

Fortsetzung  

Gemeinde: 

Helmstadt -Bargen  OT Bargen 

BG-Name:  

Sondergebiet  ɊLandwirtschaft und WohnenɈ 

Fläche: 

H 7 
















































































































